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Tenor

Das Endurteil des Landgerichts Landshut – 7. Zivilkammer – vom 08.10.2020 wird im Tatbestand wie folgt 
berichtigt:

Der Satz „Fahrzeuge des Typs Audi A7 sind jedenfalls von zwei Rückrufen des Kraftfahrtbundesamts vom 
Januar und Juni 2018 betroffen.“ (S. 2 d. Urteils) wird durch folgenden Satz ersetzt:

„Für Fahrzeuge des Typs Audi A7 3.0 TDI (EU6) liegen zwei Rückrufe (Januar und Juni 2018) des 
Kraftfahrtbundesamts vor, die jedoch jeweils nur bestimmte konkrete Fahrzeuge betreffen.“


